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1 Veranlassung und Zielstellung  
In der Großen Kreisstadt Bischofswerda bestehen vielfältige Nutzu ngen (Wohnen, 
Dienstleistungen, Tourismus), welche durch eine Vielzahl unterschiedlicher Anforde-
rungen gekennzeichnet sind. Es existieren damit wichtige Verknüpfungen zu Mobi-
lität und Verkehr, einerseits im Sinne einer Sicherung der Erschließung der inners täd-
tischen Quellen und Ziele sowie der Stadt -Umland -Verkehre. Andererseits sind die 
durch den Verkehr entstehenden Wechselwirkungen mit der Stadt - , Wohn-  und 
Aufenthaltsqualität zu berücksichtigen. Dies betrifft insbesondere die zentrale Alt-
stadt. Hier tre ffen mit Autofahrern, Fußgängern und Radfahrern zahlreiche, unter-
schiedliche Nutzungsgruppen auf engem Raum aufeinander.  

Mit dem Beschluss des Stadtrates Nr. 475/2017 beabsichtigt die Große Kreisstadt Bi-
schofswerda deshalb die Aufstellung eines Verkehrsent wicklungsplanes (VEP) für 
den Zeithorizont 2030 für die Gesamtstadt einschließlich ihrer Ortsteile.  

Dieser soll sich den absehbaren Veränderungen und Ansprüchen der Zukunft stellen, 
damit Mobilität, gesundes Leben und wirtschaftliche Aktivitäten sowie die Attrakti-
vität der Stadt auf hohem Niveau gesichert und weiterentwickelt werden können. 
Grundlage bildet hierbei eine integrierte Betrachtung aller stadt -  und verkehrspla-
nerische relevanten Aspekte (u. a. Fachplanungen, Planungsebenen, Nachbarräume, 
alle Verkehrsmittel, breite Maßnahmenpalette, Akteure).  

In der Vergangenheit sind verschiedene verkehrliche, siedlungsstrukturelle, wirt-
schaftliche, gesellschaftliche und soziodemographische Veränderungen erfolgt. 
Während dieser Zeit ist mit der Inbetriebnahme d er Ortsumfahrung zudem ein wich-
tiges Netzelement in der Verkehrsinfrastruktur hinzugekommen, welches entspre-
chende Wirkungen auch auf die innerstädtischen Verkehrsverhältnisse hatte. Daraus 
lassen sich neue Anforderungen und Prioritäten für die städtische Mobilität und de-
ren Entwicklung ableiten. Darüber hinaus hat es auch bei verschiedenen planerischen 
und technischen Regelwerken sowie hinsichtlich der Gesetzgebung Änderungen ge-
geben.  

So sind nunmehr verstärkt die Aspekte der Lärmminderung sowie des Klimaschutzes 
zu berücksichtigen. Entsprechend sind die zukünftigen Entwicklungspotenziale des 
innerstädtischen Verkehrssystems verkehrsplanerisch zu untersuchen und zu be-
werten gewesen. Hierzu erfolgte im Vorfeld eine aktuelle Bestandsaufnahme der 
Rahmenbedingungen für die einzelnen Verkehrsträger. Diese bildete die Grundlage 
für die Diskussion von Zielstellungen und Leitlinien sowie die Erarbeitung von Maß-
nahmen zur Weiterentwicklung des Verkehrssystems. Hierbei wurden die Erreich-
barkeit und Funktionsfähi gkeit der Stadt sowie die Bedürfnisse aller Verkehrsteil-
nehmer (MIV, ÖPNV, Radfahrer, Fußgänger) berücksichtigt.  

Insgesamt ist der VEP 2030 + als eng verzahnte Rahmenplanung zu verstehen, der 
auf den bereits vorliegenden Planungen und Konzepten aufbaut. Hie rzu zählen bei-
spielsweise die Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts 2005, 
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ǜƖˈ ÑɫȚǪȵʿȒǪʿȚǪ cɫǪʿȵǪȚȒˈǉȐǪ ı˿ƖʿȚȒǪʿˈȖɿɫ̖ǪʟȚ ĂȘȚˈȚƖǜȚʲ˿ƖʿȚȒǪʿ ʸ½ɿȘǜǪɫǪʿ cɫȵǪȘʺ 
2014, die Fortschreibung des städtebaulichen Entwicklungskonzepts Stadtumbau-
gebiet  ʸGȒˈǉȐɿȊˈ̷ǪʿǜƖ Ł̄ǜˈȚƖǜȚʺ ˷͉ʋǴ ˈɿ̷ȒǪ ̶ǪʿˈǉȐȒǪǜǪɫǪ ̷ǪȒȚǪʿǪ ̄ƻǪʿȵʿǪȒȊǪɫǜǪʿ 
Untersuchungen und Plandokumente.  

Im Abschluss bildet der VEP 2030 + ein integriertes und übersichtliches Gesamtdoku-
ment, welches als Grundlage für die zukünftige Entwicklung der Mobi lität und Ver-
kehrsführung in der Stadt Bischofswerda dient.  

2 Strukturelle Rahmenbedingungen  

2.1 Raum-  und Stadt struktur  

Die Große Kreisstadt Bischofswerda befindet sich am westlichen Rand des Landkrei-
ses Bautzen im Osten des Freistaates Sachsens. Die Kleinstadt profitiert von ihrer 
zentrale n Lage zwischen den Oberzentren Dresden (ca. 30  km Entfernung) und Bau-
tzen (knapp 20  km Entfernung). Im Landesentwicklungsplan 2013  ist die Stadt als 
Grundzentrum einge stuft.  

Das Kernstadtgebiet ist vor allem durch die zentrale Altstadt geprägt. Wichtige 
Wohnstandorte konzentrieren sich nordöstlich davon im Entwicklungskorridor Ka-
menzer Straße / Bautzner Straße, zwischen Bahnhof und Altstadt sowie südlich der 
Eisenbahnst recke im Bereich der Südstadt. Ausgehend vom Markt befindet sich das 
gesamte Kernstadtgebiet innerhalb eines Entfernungsbereiches von ca. 2 km Luftli-
nie (siehe Abb. 1). Die Ortsteile Belmsdorf, Pickau, Geißmannsdorf, Goldbach und 
Weickersdorf sind ebenfall s maximal 3 km vom Markt entfernt. Entfernungen von 
mehr als 5 km sind nur für den südlichen Bereich des Ortsteils Großdrebnitz zu ver-
zeichnen. Entsprechend sind große Teile des  Stadtgebietes durch kompakte Struk-
turen geprägt.  Für viele innergemeindliche V erbindungen existieren kurze Wege.   

Große Ansiedlungen von Gewerbestandorten befinden sich zum einen direkt südlich 
an die Bahnstrecke angrenzend am Drebnitzer Weg sowie am Güterbahnhof. Zum 
anderen befindet sich im Bereich Bautzner Straße / Carl -Maria -von-Weber -Straße 
an der nordöstlichen Stadtgrenze das Gewerbegebiet Nord I. Perspektivisch ist hier 
an der Geislinger Straße die Neuansiedlung der Landesuntersuchungsanstalt für Ge-
sundheits -  und Veterinärwesen (LUA) ein weiteres Gewerbegebiet (Nord II) gepla nt.  
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Abb. 1 Luftlinien -Entfernungen ausgehend vom Marktplatz  [in Meter]  

Kartengrundlage:  © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 
    http://www.openstreetmap.org/  

2.2 Einwohnerentwicklung  

Als Kleinstadt im ländlichen Raum ist die Bevölkerungsentwicklung in Bischofswerda 
ähnlich wie im unmittelbar angrenzenden  Umland in der Vergangenheit bereits stark 
rückläufig  gewesen. Allein im Zeitraum z wischen 2009 und 2019  war in  der Stadt ein 
Bevölkerungsrückgang um -9,2 % zu verzeichnen . Auch für die kommenden Jahre ist 
gemäß der beiden Prognoseszenarien der 7. Bevölkerungsprognose für Sachsen 
(grüne / orange Balken in Abb. 2) bis 2035 mit sinkende n Einwohnerzahlen zu rech-
nen. 



 

Bischofswerda Ȁ Verkehrsentwicklungsplan 2030 + 13 

 

Abb. 2 Bevölkerungsentwicklung in Bischofswerda  

Auch wenn vor allem in den Ortsteilen durchaus ein Trend vermehrter Zuzüge zu be-
obachten ist, so dominieren die Abgänge (Wegzüge, Sterbefälle) die jährliche Bevöl-
kerungsstatistik.  

Für die Zukunft gilt es mit Blick auf die Altersverteilung in Abb. 3 zudem mit eine m 
wachsenden Anteil der älteren Bevölkerung umzugehen. Entsprechend  der Progno-
sen werden im Jahr 2035 knapp 40 % der Einwohner in Bischofswerda älter als 65 
Jahre sein. Eine wichtige Herausforderung für  die zukünftige Entwicklung des Ver-
kehrssystems wird demnach die Sicherung der Mobilität dieser Bevölkerungsgruppe 
sein. Themenfelder, wie kurze Wege zu Nahversorgung , die Barrierefreiheit im öf-
fentlichen Raum  sowie die Optimierung  des öffentlichen Personennahverkehrs sind 
demnach auch als Daseinsvorsorge zu verstehen.  

               

Abb. 3 Altersverteilung (links  Stand 2021, rechts Prognose 2035)  
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2.3 Mobilitätsverhalten  

In den Jahren 2013 und 2018 wurde das Verkehrsverhalten der Einwohner der Stadt 
Bischofswerda im Rahmen eine Haushaltsbefragung im Zuge des Systems repräsen-
tativer Verkehrserhebungen (SrV) der Technischen Universität Dresden erhoben. Im 
Ergebnis existieren  Informationen zu den Nutzungsanteilen der einzelnen Verkehrs-
mittel für den Binnenverkehr innerhalb der Stadt sowie für den Gesamtverkehr der 
Einwohner der Stadt (siehe Abb. 4).  

 

Abb. 4 Verkehrsmittelanteile Bischofswerda  2013/2018  

Datengrundlage: (TU Dresden, 2018a) 

Sowohl im Binnen -  als auch unter Berücksichtigung der Quell -  und Zielverkehre (Ge-
samtverkehr ) werden aktuell die meisten Wege mit dem Pkw zurückgelegt.  In beiden 
Fällen sind die Nutzungsanteil seit 2013 angestiegen. Die Zunahme erfolgte im We-
sentlichen zu Lasten des Fuß -  und Radverkehrs. Beim öffentlichen Verkehr waren im 
Binnenverk ehr leichte Abnahmen zu verzeichnen. Für den Gesamtverkehr kam es 
hingegen zwischen 2013 und 2018 zu einer leichten Zunahme der Nutzungsanteile. 
Dies deutet auf eine Zunahme der  Pendlerverkehre  hin.  

Bei der Betrachtung der Verkehrsmittelwahl nach Entfernungsklassen (siehe Abb. 5) 
wird deutlich, dass die Zunahmen im öffentlichen Verkehr insbesonder e in den Ent-
fernungsklassen zwischen 3 und 10 km erfolgt sind. Entsprechend scheint insbeson-
dere der Bus-  und Bahn verkehr  für die Anbindung der Ortsteile sowie die Verbindun-
gen mit den Nachbargemeinden  an Bedeutung gewonnen zu haben.  

In der Entfernungskla sse zwischen 5 und 10 km sind beim Vergleich der Daten aus 
den Jahren 2013 und 2018 parallel  auch beim Radverkehr  deutliche Zunahmen er-
kennbar . Diese sind wahrscheinlich auf den kontinuierliche n Anstieg  der Nutzung 
von E-Bikes und Pedelecs zurückzuführen. Bei den kürzeren Wegen sind die 



 

Bischofswerda Ȁ Verkehrsentwicklungsplan 2030 + 15 

Nutzungsanteile des Radverkehrs  unter Berücksichtigung der kompakten Stadt-
strukturen  hingegen vergleichsweise gering.  

 

Abb. 5 Verkehrsmittelwahl nach Entfernungsklassen  2018 & Veränderung gegenüber 2 013 

Auch beim Fußverkehr werden die Potenziale nicht ausgeschöpft. Zwar dominieren 
die Fußwege bei den ultrakurzen  Strecken im Entfernungsbereich  unter 1 km . Aller-
dings wer den auch hier etwa ein Viertel der  Wege mit dem Pkw zurückgelegt.  Bei den 
Wegen im Entfernungsbereich zwischen 1 und 3 km ist der MIV mit einem Anteil von 
ca. 71 % dominierend. Allerdings handelt es sich hierbei vorrangig um innerstädtische 
Strecken, welche in einem klassischen Einsatzbere ich für das Fahrrad liegen.  

Anhand der MIV -Anteile wird insgesamt deutlich, dass weitere Potenziale für eine 
Veränderung der Verkehrsmittelwahl zu Gunsten des Umweltverbundes sowohl für 
die Verkehrsbeziehungen innerhalb der Stadt als auch für die aus -  und  einpendeln-
den Verkehrsströme bestehen.  

3 Verkehrliche Analyse  

3.1 Fließender Kfz -Verkehr  

3.1.1  Straßennetz struktur  

Als Haupterschließungsachsen in der Region sowie für die Stadt Bischofswerda fun-
gieren die Bundesstraßen B 6 und B 98 sowie die Staatsstraßen S 111 und S 156 (siehe 
Abb. 6). Diese gewährleisten den Anschluss an das überregionale Straßennetz sowie 
die Verbindungen zu den benachbarten Ober - , Mittel -  und Grundzentren.  
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Abb. 6 Straßennetzklassifizierung  

Kartengrundlage:  © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 
    http://www.openstreetmap.org/  

Über die B 98  besteht in Burkau Anschluss an die lediglich ca. 5 km vom nördlichen 
Rand des Kernstadtgebiet entfernt verlaufende Ost -West -Hauptverbindungsachse 
BAB 4. Im weiteren Verlauf fungiert die Bundesstraße als Hauptverbindung nach Ka-
menz. In Richtung Süden wird über die B 98 das Oberlausitzer Bergland ersch lossen 
sowie über die abzweigende S 156 eine Verbindung nach Neustadt in Sachsen herge-
stellt.  

Im Jahr 2011 wurde für die B 98 im Bereich Bischofswerda eine Ortsum fahrung in Be-
trieb genommen. Diese ist als Kraftfahrstraße ausgebaut und über vier Anschluss-
stellen mit dem Stadtgebiet verknüpft. Als Hauptknotenpunkt fungiert dabei die 
Schnittstelle mit der B 6 / S 111, welche die zweite wichtige Ost -West -Achse in der 
Region darstellt. In Richtung Westen bildet die B 6 eine direkte Verbindung zu den 
nordöstlich en Bereichen der Stadt Dresden sowie nach Radeberg. Im Osten führt die 
ehemalige B 6 bzw. heutige S 111 durch die zentrale Bischofswerdaer Innenstadt 



 

Bischofswerda Ȁ Verkehrsentwicklungsplan 2030 + 17 

hindurch weiter in Richtung Bautzen. Entsprechend ist die Staatstraße ( Dresdner 
Straße / Lutherstraße / Am  Lutherpark / Helmuth -Mu ntschick -Straße / Bautzner 
Straße) auch von zentraler Bedeutung für den innerstädtischen Binnenverkehr.  

Weitere wichtige Erschließungsstraßen im Kernstadtgebiet bilden die Kamenzer 
Straße, Neustädter Straße, Stolpener Straße  (K 7260), Carl-Maria -von -Weber -
Straße sowie der Drebni tzer Weg (K 7260) und der Schmöllner Weg  (K 7260). Bedingt 
durch die Bahnstrecke sind hierbei insbesondere für die Neustädter Straße starke 
Bündelungseffekte zu verzeichnen. Diese bildet die Hauptverbindung z wischen den 
Stadtgebieten nördlich und südlich der Bahn insbesondere für die Anbindung der 
Südstadt. Unmittelbar im Kernstadtgebiet steht mit der Süßmilchstraße lediglich 
eine Alternativverbindung zur Verfügung.  

Die Erschließung der Ortsteile wird über ver schiedene Staats-  und Kreisstraßen ge-
währleistet. Im Nordosten dient die S 101 zum einen der  Erschließung des Ortsteil 
Schönbrunn sowie anderseits als  Alternativanbindung zur BAB 4 (Anschlussstelle 
ʸŖȐ̽ˈȚ Ɩɥ ōƖ˿ǉȐǪʿʺʤ vor allem für Fahrtbeziehungen in Richtung Osten .  

3.1.2 Knotenstromzählungen  

Um das aktuelle Verkehrsgeschehen in der Stadt Bischofswerda besser einschätzen 
zu können , wurden im Rahmen der Bearbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes  
Kurzzeitzählungen durchgeführt . Diese fanden außerhalb der Ferien am 09.09.2021 
im Zeitraum der potenziellen Spitzenstunde an folgenden vier Knotenpunkten statt : 

KP1 Stolpener Straße (K 7260) / Neustädter Straße (K 7260) / Karl -Liebknecht -
Straße / Bahnhofstraße  (Nachmittagsspitze zw. 15 und 17 Uhr)  

KP2 Am Lutherpark (S 111) / Hellmuth-Muntschick -Str. (S 111) / Kamenzer Str. 
(Nachmittagsspitze zw. 15 und 17 Uhr)  

KP3 Schmöllner Weg (K 7260) / Lindenstraße (K 7260) / Kirchstraße / Schulstraße  
(Vormittagsspitze zwischen 06  und 08  Uhr)  

KP4 Neustädter Str aße / Dr.-Lange-Straße (Vormittagsspitze zw. 06  und 08  Uhr) 

Die Ergebnisse der Verkehrserhebungen sind in Abb. 7 als querschnittsbezogene 
durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen (DTV)  dargestellt. Die Hochrech-
nung auf das Gesamtverkehrsaufkommen erfolgte auf Grundlage einer parallelen 
ganztägigen V erkehrserhebung im Verlauf der Neustädter Straße  (siehe nachfolgen-
des Kap. 3.1.3).  

Während der Erhebungen bestanden keine größeren coronabedingten Einschrän-
kungen (Lockdown, etc.). Dennoch sind bei der Bewertung der Verkehrszahlen län-
gerfristige Auswirkungen hinsichtlich des Mobilitätsverhaltens der Bevölkerung 
(Home-Office, mobile Arbeiten etc.) zu berücksichtigen.  



 

18 Bischofswerda Ȁ Verkehrsentwicklungsplan 2030+  

 

Abb. 7 Übersicht der Knotenpunktzählungen [DTV Mo-So in Kfz/24h]    

Kartengrundlage:  © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 
    http://www.openstreetmap.org/  

Die höchsten Verkehrsaufkommen wurden mit über 11.000 Kfz/24h im Verlauf der 
S 111 (Am Lutherpark) im Teilabschnitt zwischen den versetzten Einmündungen der 
Kamenzer Straße  erhoben . Anhand der Verkehrsströme für den Knotenpunkt in der 
Spitzenstunde (siehe Abb. 8) wird deutlich, dass im Verlauf der Hauptverkehrsstra-
ßen weitgehend symmetrische Richtungsverkehre bestehen. Beim südlichen Arm 
der Kamenzer Straße sind hingegen deutliche Unt erschiede zu verzeichnen. Dieser 
wird vorrangig als Zufahrt in die Altstadt genutzt , wobei die Verkehrsströme aus 
Richtung Norden dominierend sind. Etwa 23 % der Fahrzeuge aus der Kamenzer 
Straße fahren direkt in die Altstadt weiter. Aus den beiden anderen  Richtungen kom-
mend, werden vorrangig andere Zufahrten zur Altstadt im Verlauf des 
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Staatstraßenringes genutzt : aus Richtung Osten kommend die Bautzner Straße und 
aus Richtung Westen die verlängerte Dresdener Straße.  

Die mit Abstand stärksten Verkehrsströme sind jedoch im Verlauf der Staatsstraße 
selbst zu verzeichnen (siehe Abb. 8).  

 

Abb. 8 Knotenstromplan der Nachmittagsspitze KP 2 [in Kfz/h]   

Am lichtsignalgeregelte n Knotenpunkt an der Polizei (KP 1) werden fünf Straßen mit-
einander verknüpft, wobei drei von diesen lediglich in einer Richtung befahren wer-
den dürfen. Die höchsten Verkehrsaufkommen sind mit knapp 8.500 Kfz/24h für die 
Neustädter Straße zu verzeichnen. Maßgebend sind dabei die Bündelungsef fekte im 
Zuge der Eisenbahnunterführung . Beim Verkehr in Richtung Südstadt haben die 
Verkehre aus Richtung Karl -Liebknecht -Straße einen deutlich höheren Anteil  (siehe 
Abb. 9). Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Verkehre aus Richtung 
Westen bereits die vorher von der Stolpener Straße abzweigende Süßmilchstraße als 
Verbindung in die Südstadt nutzt. In der Gegenrichtung Ȁ bei den Verkehren in Rich-
tung Norden Ȁ nutzen etwa zwei Drittel der Verkehrsteilnehmer die geradeaus in die 
zentrale Altstadt weiterführende Bahnhofstraße. Die Ausfahrt erfolgt zumeist ohne 
Zwischenstopp über die Kirchstraße. Durch diese Eckverkehrsbeziehung ergeben 



 

20 Bischofswerda Ȁ Verkehrsentwicklungsplan 2030+  

sich unnötige Zusatzverkeh rsbelastungen bzw. Durchgangsverkehre in der zentra-
len Altstadt.  

 

 

Abb. 9 Knotenstromplan der Nachmittagsspitze KP 1 [in Kfz/h]    

Am Knotenpunkt Schmöllner Weg (K 7260) / Lindenstraße (K 7260) / Kirchstraße / 
Schulstraße (KP 3) wurden die Verkehrszählungen während der Vormittagsspitze 
durchgeführt. Maßgebend waren hierbei die Nutzungsanforderungen durch den na-
hegelegenen Schulkomplexes (Grund-  sowie Oberschule ) sowie den daraus resultie-
renden Querungsbedarf am betrachteten Doppelkn oten punkt . Die höchsten Ver-
kehrsaufkommen sind mit jeweils ca. 5.000 Kfz/24h für den Schmöllner Weg sowie 
den kurzen Verbindungsabschnitt im Verlauf der Kirchstraße zwischen Schulstraße 
und Schmöllner Weg zu verzeichnen. Neben den Verkehren im Verlauf der Kreis-
straße spielen hierbei vor allem am Morgen  auch die schulbezogenen Bringeverkehre 
eine zentrale Rolle.  
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Abb. 10 Knotenstromplan der Frühspitze KP 3 [schwarz: Kfz/h, blau: Fußgänger/h]    

Aufgrund der Einbahnstraßenregelung i n der Lindenstraße müssen in Richtung 
Schmölln die Schulstraße bzw. die Kirchstraße genutzt werden. Dies sorgt für zusätz-
liche Verkehrsaufkommen im direkten Schulumfeld bzw. in sensiblen Bereichen 
(siehe Abb. 10).  In Bezug auf die Fußwege  ist festzustellen, dass der insgesamt ver-
gleichsweise unübersichtliche Knotenpunkt aktuell an verschiedenen Stellen ge-
quert wird. Am stärksten ist der Querungsbedarf i m Zusammenhang mit der Bushal-
ȚǪˈȚǪȘȘǪ ʸGȒˈǉȐɿȊˈ̷ǪʿǜƖǗ î˿ȘȚ˿ʿȐƖ˿ˈʺǗ ̷ǪȘǉȐǪ ˈȒǉȐ Ȓɥ ɫʄʿǜȘȒǉȐǪɫ Ăʿɥ ǜǪˈ îɫɿȚǪɫɈ
punktes befindet.  

Auch der Knotenpunkt Neustädter Straße / Dr. -Lange-Straße (KP 4) ist mit dem Hin-
tergrund eines erhöhte n Querungsbedarf es während der Schulzeiten  ebenfalls  wäh-
rend  der Frühspitze gezählt worden.  Mit insgesamt 20 Querungen  in der Stunde  
(siehe Abb. 11), vorwiegend von Schulkindern , sind hier Bündelungseffekte für 
schutzbedürftige Verkehrsteilnehmer sowie auch in Bezug auf die Erreichbarkeit der 
im direkten Umfeld befindlichen  Haltestelle  ʸGȒˈǉȐɿȊˈ̷ǪʿǜƖ ĀǪ˿ˈȚƟǜȚǪʿ ŁȚʿƖȻǪ ̋
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erkennbar . Demgegenüber stehen in der Neustädter Straße Verkehrsaufkommen 
zwischen 4.700 und 5.500 Kfz/24h. Wobei die höheren Werte den Abschnitt nördlich 
der Dr.-Lange-Straße betreffen. In Verbindung mit dem Knotenpunkt an der Polizei 
ist erkennbar, da ss die Kfz-Verkehre in der Neustädter Straße in Richtung Stadtzent-
rum sukzessive zunehmen. Maßgebend sind hierbei die Bündelungseffekte im Bin-
nenverkehr.  

 

Abb. 11 Knotenstromplan der Frühspitze KP 4 [schwarz: Kfz/h, blau: Fußgänger/h]    

Die Dr.-Lange-Straße spielt mit einem Verkehrsaufkommen von unter 1.000  Kfz/24h 
lediglich als Querverbindung innerhalb von Wohngebietes Bischofswerda Süd  eine 
Rolle. 

3.1.3 Querschnittszählung  

Parallel zu den Knotenpunktzählungen wurden die Verkehrsbelastungen in der Neu-
städter Straße südlich der Bergstraße mittels Seitenradar technik über einen Zeit-
raum von  24 h erfasst. Die dabei ermittelten  Stundenanteile wurden für die Hoch-
rechnung der Kurzzeitzählungen (siehe Kapitel 3.1.2) auf den Tagesverkehr genutzt.  



 

Bischofswerda Ȁ Verkehrsentwicklungsplan 2030 + 23 

Darüber hinaus können weitere straßenbezogenen Info rmationen aus der Tages-
ganglinie der Neustädter Straße (siehe Abb. 12) abgeleitet werden. Beim Vergleich 
der beiden Fahrtrichtungen wird deutlich, dass eine asymmetrische Verteilung der 
Verkehrsaufkommen besteht. Über den gesamten Tag sind die Verkehrsströme in  
Richtung Stadtmitte deutlich stärker als die Verkehre in stadtauswärtiger Richtung . 
Am Knotenpunkt an der Polizei (KP 1) sind derartige Unterschiede jedoch nicht zu 
verzeichnen. Dies bedeutet, dass der Drebnitzer Weg (K 7260) in stadtauswärtiger 
Richtung scheinbar besser als Verknüpfung zur B 98 angenommen wird. Stadtein-
wärts hat die ehemalige Hauptverbindung über die Neustädter Straße ggf. aus der 
Gewohnheit heraus bzw. durch die kurze Anbindung eine stärkere Anziehungskraft.  

 

Abb. 12 richtungsbezogene Tagesganglinie Neustädter Straße     

Im Rahmen der Querschnittserhebung in der Neustädter Straße wurden die  höchs-
ten Verkehrsaufkommen im Zeitraum zwischen 10 und 11 Uhr erfasst. Der Spitzen-
stundenanteil lag bei ca. 8,4 % des Tagesverkehrsaufkommens . Die Neustädter 
Straße südlich des Kreisverkehrs ist demnach auch tagsüber abseits der typischen 
Früh -  und Nachmittagsspitzen weiterhin für den Quell -  und Zielverkehr im Stadtge-
biet relevant. Es bestehen weitere Potenziale zur Verlagerung v on Verkehren auf d ie 
parallel verlaufende B 98.  
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3.1.4 Entwicklungen des Kfz-Verkehrsaufkommen  

Mit der 2011 in Betrieb genommenen Ortsumfahrung im Zuge der B 98 hat sich das 
Verkehrssystem in Bischofswerda deutlich verä ndert.  Der ortsfremde Nord -Süd-
Verkehr konn te im Wesentlichen aus dem Kernstadtgebiet heraus verlagert werden.  
Parallel haben sich auch im Verlauf der ehemaligen B 6 bzw. heutigen S 111 die Ver-
kehrsaufkommen reduziert. Dies wird beim Vergleich der Ergebnisse der Straßen-
verkehrszählung  des Freistaates Sachsen aus den Jahren 2010 und 2015 deutlich 
(Abb. 13). Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Erhebungen im 2015 
durch Sper rungen und Umleitungen beeinflusst waren . So wurden für den Teilab-
schnitt  Am Lutherpark im Rahmen der aktuellen Erh ebungen zum Verkehrsentwick-
lungsplan (siehe Kapitel  3.1.2) deutlich höhere Werte  erfasst . Dennoch ist durch die 
Ortsumfahrung von einer spürbaren Abnahme der Verkehrsbelastungen in der Orts-
lage Geißmannsdorf , in der Kamenzer Straße  sowie in der Neustädter Straße auszu-
gehen.   

  

Abb. 13 Verkehrsaufkommen aus der Straßenverkehrszählung 2010 (links) und 2015 (rechts)  

Kartengrundlage:  © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 
    http://www.openstreetmap.org/  

Quelle: (Freistaat Sachsen, 2010; 2015) 

Die generelle Entwicklung der Verkehrsaufkommen in der Region kann an einer Dau-
erzählstelle im Verlauf der S 111 nachvollzogen werden  (siehe Abb. 14). Unmittelbar 
westlich des  Abzweig es der S 101 nach Schönbrunn erfolgt eine ganzjährige Erfas-
sung der Verkehrsmengen . In Abb. 14 sind die durchschnittlich en tägliche n Verkehr s-
aufkommen  (DTVMo-So) für den Zeitraum  zwischen 1995 und  2020 zusammenfassend 



 

Bischofswerda Ȁ Verkehrsentwicklungsplan 2030 + 25 

dargestellt . Die höchsten Verkehrsaufkommen wurden mit knapp 11.000 Kfz/24h  
Ende der 1990er Jahre erfasst. Seitdem war ein Rückgang zu verzeichnen. Eine spür-
bare Abnahme der Verkehrsmengen war 2012 im Zusammenhang mit der Ortsum-
fahrung im Zuge der B 98 festzustellen. Diese wurde in den Folgejahren jedoch zu 
großen Teilen w ieder kompensiert. Aktuell haben sich die Verkehrsaufkommen auf 
einem gleichbleibenden Niveau im  Bereich zwischen 8.700 und 9.200 Kfz/24h  stabi-
lisiert . Bei der Bewertung der Verkehrszahlen f ür das Jahr 2020 sind die zeitweise 
vorhandenen die coronabedingten Einschränkungen (Lockdown, Home -Office, etc.) 
zu berücksichtigen.   

 

Abb. 14 Entwicklung Verkehrsaufkommen an der Dauerzählstelle 4212 an der S 111  

Quelle: (Bast, 2021) 

3.1.5 Zulässige Geschwindigkeiten  

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit i m Haupt -  und Erschließungsstraßennetz der 
Stadt Bischofswerda beträgt weitestgehend durchgängig 50 km/h  (siehe Abb. 15). 
Lediglich im Bereich der Schulen ist im Kernstadtgebiet eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf 30 km/h vorhanden. Die umfasst in der Regel ausschließlich den Zu-
gangsbereich der Bildungseinrichtungen. Im Bereich wicht iger Querungsstellen im 
direkten Schulumfeld existieren entsprechend Regelungen jedoch aktuell kaum.  
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Abb. 15 zulässige Höchstgeschwindigkeiten im Stadtgebiet     

Kartengrundlage:  eigende Darstellung basierend auf © OpenStreetMap und Mitwirkende, 
CC-BY-SA (bearbeitet) http://www.openstreetmap.org/  

Im Nebenstraßennetz wurde in verschiedenen Wohngebieten  sowie abseits der 
Hauptverkehrsstraßen in den Ortsteilen ( z. B. Kleindrebnitz, Pi ckau) bereits  eine flä-
chenhafte Geschwindigkeitsbegrenzung umgesetzt ( Tempo-30-Zonen siehe Abb. 
15). Die gesamte Altstadt ist Bestandteil einer Tempo-20-Zone. Darüber hinaus exis-
tieren  im Erschließungs -  und Anliegerstraßennetz einzelne streckenhafte Geschwin-
digkeitsbegrenzungen auf 30 Km/h. Dies betrifft beispielsweise die  Geschwister-
Scholl-Straße sowie den südlichen Abschnitt der Süßmilchstraße.  

Demgegenüber stehen jedoch auch einzelne Stadtbereiche mit dominierende n 
Wohn -  und Aufenthaltsfunktionen , welche bisher nicht über eine flächenhafte Ver-
kehrsberuhigung verfügen. So existiert aktuell beispielsweise auch im neu angeleg-
ten Wohngebiet  Hellmuth -Tischler-Straße / Siegfried -Hedusch-Straße keine wei-
terführende Geschwindigkeitsbegrenzung .  

Wie in vielen anderen Städten auch bestehen auch in Bischofswerda Akzeptanz prob-
leme im Hinblick auf die  zulässigen Höchstgeschwindigkeiten . Einzelne Verkehrsteil-
nehmer sind deutlich zu schnell unterwegs. Wesentliche Schwerpunkte bilden dabei 
einerseits die Ortseingangsbereiche und andererseits breite und geradlinige Haupt-
straßenabschnitte, wie z. B. die Dresdner Straße, Bautzner Straße, Carl -Maria -von 
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Weber -Straße bzw. die Geißmannsdorfer Straße.  Besonders in den Schwachlastzei-
ten und nachts werden hier die dann vorhandenen Freiheitsgrade genutzt . 

3.2 Ruhender Kfz -Verkehr  

Die Parkmöglichkeiten im Innenstadtbereich  sind zur Gewährleistung der Funktio-
nen der Stadt Bischof swerda als Grundzentrum am westlichen Rand des Landkreises 
Bautzen  von wichtiger Bedeutung. Sie dienen der Erreichbarkeit der Versorgungs - , 
Dienstleistungs - , Kultur -  und Freizeitangebote durch Pendler, Kunden, Besucher 
und Touristen. Gleichzeitig sind jedo ch auch die Nutzungsanforderungen der Be-
wohner zu berücksichtigen.  

3.2.1 Methodik / Definition von Teilgebieten  

Mit dem Ziel einer Schaffung objektiver Ausgangsdaten wurden im Rahmen einer 
Parkraumanalyse die räumliche Verteilung der Parkmöglichkeiten, die Form  der Be-
wirtschaftung und die Auslastung der Parkstände und Stellplätze erhoben. Die Un-
tersuchungen wurden für den erweiterten Altstadtbereich nördlich der Eisen-
bahntrasse an einem wochenmittigen Werktag (Donnerstag, den 15.07.2021) außer-
halb der Ferien durchgeführt. Mit einer Vergleichszählung an einem Freitag vormit-
tag konnte n die regelmäßigen hohen Auslastungen zum Markttag mit erfasst wer-
den. Zur Erhebung  der tageszeitlichen Schwankungen der Auslastung der Park-
stände und Stellpl ätze wurde die Za hl der abgestellten Fahrzeuge auf öffentlichen 
Parkständen und teilöffentlichen Stellplätzen straßenabschnittsfein zu verschiede-
nen Zeiten  erhoben.  

Grundsätzlich wurden die Fahrzeuge (einschließlich Falschparker) auf allen öffentli-
chen Parkflächen und Stel lplatzeinrichtungen im Untersuchungsgebiet erhoben. 
Darüber hinaus existieren in der Altstadt weitere kleinteilige, im Rahmen der Erhe-
bungen nicht erfasste, teilöffentliche und private Parkmöglichkeiten.  

Anhand der strukturellen und verkehrlichen Rahmenbe dingungen wird deutlich, 
dass das Untersuchungsgebiet in sich nicht homogen ist. Zudem sind auch größere 
Parkierungseinrichtungen außerhalb der zentralen Altstadt für deren Erschließung 
relevant. Daher wurde für die Parkraumuntersuchungen das Betrachtungsg ebiet er-
weitert und in folgende Teilbereiche untergliedert (siehe Abb. 13):  

A Altstadt  

B Bahnhofsumfeld  

C Beethovenstraße, Freibad, Hermannstraße, Bahnhofstraße)  

D nordwestlicher Bereich  
(Tier-  u. Lutherpark, Kamenzer Str ., Friedhof, Kirchstr .) 

E östlicher Bereich  
(Clara-Zetkin -Str., Umfeld Schillerpark, Karl -Liebknecht -Str.) 
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Abb. 16 Abgrenzung der Teilgebiete für die Parkraumerhebung  

Kartengrundlage:  eigende Darstellung basierend auf © OpenStreetMap und Mitwirkende, 
CC-BY-SA (bearbeitet) http://www.openstreetmap.org/  

Das Erhebungsdatum wurde in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf Grundlage 
der laufenden bzw. anstehenden Baumaßnahmen im Untersuchungsgebiet sowie im 
näheren Umfeld festgelegt. Im Untersuchungsgebiet sowie de m näheren Umfeld be-
standen im Zuge des Hauptstraßennetzes zum Erhebungszeitpunkt keine Ein-
schränkungen. Baustellenbedingt war in der Altstadt selbst die Kamenzer Straße für 
den Verkehr komplett gesperrt  (Wegfall 13 Parkstände ). Stattdessen konnte  die 
Dresdner Straße in beiden Fahrtrichtungen genutzt werden . Weitere kleinteilige Ein-
schränkungen des Parkraum bestand es waren in der Bautzner Straße , der Bahnhof-
straße sowie in der Karl -Liebknecht -Straße zu verzeichnen. Hier waren einzelne 
Parkmöglichkei ten aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen  an der angren-
zenden Wohnbebauung  nicht verfügbar . 

3.2.2 Parkstand -  und Stellplatzbestand  

In Abb. 17 werden die im Untersuchungsgebiet zur Verfügung stehenden Parkstände 
(öffentlich) und Stellplätze (teilöffentlich  + privat ) hinsichtlich ihrer Widmung und Be-
wirtschaftungsform ausgewertet. Die räumliche Verteilung der Stellplätze ist in An-
lage 4 dargestellt.   
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Insgesamt stehen in der Altstadt von Bischofswerda und in deren direktem Umfeld 
ca. 1.395 öffentliche Parkstände zur Verfügung. Hinzu kommen nochmals ca. 240  
teil öffentliche Parkmöglichkeiten , für die eine bestimmte Nutzungsbeschränkung 
(Bspw. Sparkassen-Kunden) besteht sowie eine Vielzahl privater Stellplätze.  

 

Abb. 17 Bewirtschaftungsform der Parkstände und Stellplätze nach Teilgebieten  

Innerhalb des gesamten Untersuchungsraumes sind ca. 58 % der Parkstände  ohne 
Gebühr bzw. Nutzun gsbeschränkung für Jedermann frei zugänglich. Bei den bewirt-
schaften Parkständen dominiert die Parkmöglichkeiten mit Zeitbeschränkung . Diese 
haben bezogen auf alle Parkplätze einen Anteil von insgesamt ca. 15 %. Wobei ein 
Teil davon zusätzlich für Bewohner  freigegeben  ist .   

Zwischen den verschiedenen Teilgebieten sind deutliche Unterschiede hinsichtlich 
der Anteile der unterschiedlichen Bewirtschaftungsformen festzustellen. So sind die 
Parkmöglichkeiten in der  Altstadt (TG A) überwiegend  bewirtschaftet . Die gebühren-
pflichtigen Parkstände  konzentrieren sich  ausschließlich  auf den Markt. Damit wird 
der besonders hohen Lagegunst der entsprechenden Parkplätze Rechnung getra-
gen. Darüber hinaus sind in Teilgebiet A ca. 28 % der Parkstände im öffentlichen 
Straßenraum ausschließlich für die Bewohner reserviert. Zudem dürfen teilweise 
auch die zeitbeschränkten Parkstände  mit genutzt werden.  

Die meisten teilöffentlichen Stellplätze befinden sich in den Teilgebieten C (Sparkasse 
und Diska) sowie in Teilgebiet E in den Hinterhöfen der Bebauung entlang der Karl -
Liebknecht -Straße. Die unbewirtschaftete n Parkstände  liegen vorrangig in fußläufi-
ger Entfernung am Altstadtrand bzw. im Bereich der umliegenden Großparkplätze.  
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Bis auf wenige Ausnahmen existiert in der zentralen Altstadt eine flächendeckende 
Parkraumbewirtschaftung. Dies ist aus verkehrsplaneris cher Sicht im Sinne einer ge-
zielten Steuerung der Parkraumnachfrage positiv zu bewerten.  

3.2.3 Auslastung der Parkstände und Stellplätze  

Die Auslastungen der einzelnen Parkstände und Stellplätze variieren im Tagesverlauf 
bzw. in Abhängigkeit von deren Lage.  Bezogen auf alle Parkstände und Stellplätze im 
gesamten Betrachtungsraum ist eine maximale Auslastung von ca. 61 % zu verzeich-
nen (siehe Abb. 18). Diese wurde für die Erhebungszeitscheibe am Markttag erfasst. 
Im Vergleich zum Normalwerktag sind die Auslastungen ca. sechs Prozentpunkte hö-
her. In den Abendstunden liegt die Auslastung hingegen bei lediglich ca. 38 %. In der 
Fläche sind entsprechend im  gesamten Tagesverlauf ausreichende Kapazitäten vor-
handen (Abb. 18).  

 

Abb. 18 Auslastung der Teilgebiete  

Bezogen auf die Teilgebiete sind erwartungsgemäß die höchsten Auslastungen für 
die zentrale Altstadt zu verzeichnen. Zum Markttag (Freitag 10 Uhr) waren hier  ca. 
70 % der Parkstände im öffentlichen Straßenraum belegt. Allerdings waren auch zu 
diesem Zeitp unkt weitere Kapazitätsreserven  vorhanden . Die bestehende Park-
raumbewirtschaftung gewährleistet, dass die Parkmöglichkeiten nicht durch 
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Langzeit -  und Dauerparker blockiert werden und  kontinuierlich  Parkstände für  Be-
sucher und Kunden zur Verfügung stehen .  

Während in den anderen Teilgebieten in den Nachmittag -  und Abendstunden die 
Parkstände auslastungen kontinuierlich zurückgehen, ist im Altstadtkern ein Anstieg 
der Nutzungen zu verzeichnen. Maßgebend ist hierbei wahrscheinlich die Überlage-
rung des Einkaufs -  und Freizeitverkehr s mit den zum Abend hin zunehmenden Be-
wohnernutzungen .  

Die Auslastungsganglinien in den Teilbereichen außerhalb des Altstadtkernes unter-
scheiden sich in Bezug auf den grundlegenden Verlauf kaum. Prägend sind hier je-
weils die Kunden -  und Beschäftigtenverkehre. Lediglich beim Umfang der Park-
raumnachfrage bestehen Unterschiede. In den Morgenstunden steigt die Nachfrage 
zügig an und nimmt zum Abend hin kontinuierlich ab. Insbesondere im Bereich der 
großen zusammenhängenden Parkieru ngseinrichtungen ist dabei auch von einer 
Nutzung durch Langzeitparker  auszugehen.  

Generell bestehen bei den Großparkplätzen deutliche Unterschiede hinsichtlich der 
Parkraumnachfrage. Für die Parkplätze Herrmannstraße , Rammenauer Weg  sowie 
Clara-Zetkin -Straße sind tagsüber nahezu durchgehend Auslastungen zwischen 60 
und 90 %  zu verzeichnen  (siehe Abb. 19). Das Maximum wurde mit 91 % für die Par-
kierungseinrichtung am Kamenzer Straße zum Markttag erfasst.  

 

Abb. 19 Auslastung der altstadtnahen Großparkierungsflächen  

Am westlichen Altstadtrand bestehen hingegen erhebliche Kapazitätsreserven . Für 
die Parkplätze an der Stolpener Straße sowie an der Beethovenstraße  wurde eine 
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Maximalauslastung von lediglich 17 % erhoben . Allerdings liegen die beiden Parkie-
rungseinrichtungen auch am weitesten von den innerstädtischen Zielen entfernt . Mit 
einer Fußwegentfernung von ca. 500 m bis zum Marktplatz besteht für diese den-
noch ein ausreichender Bezug zur Altstadt.   

Auch im Umfeld des Bahnhofs bestehen größtenteils unbewirtschaftete Park mög-
lichkeiten. Diese sind als Park+Ride-Plätze ausgewiesen und stehen somit  vorder-
gründig für eine Weiterfahrt mit der Eisenbahn zur Verfügung. Im Rahmen der Erhe-
bungen wurde eine Maximalauslastung von knapp 64  % für Teilgebiet B ermittelt. 
Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass insbesondere im Hinblick auf die Nutzung 
des Bahn-  und Busverkehrs coronabedingte Langzeitauswirkungen einen Einfluss 
auf die Parkraumnachfrage am Bahnhof gehabt haben können.  

3.2.4 Probleme und Konflikte  

Für eine bessere Erkennbarkeit von kritische n Bereichen wurden in Abb. 20 alle Ab-
schnitte  markiert , in denen bei der Erhebung Fahrzeuge außerhalb der z um Parken 
vorgesehenen Flächen  erfasst worden sind. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die 
Altstadt  parallel zur  Tempo-20-Zone zusätzlich  flächendeckend  als Parkverbotszone 
beschildert  ist . Außerhalb der gekennzeichneten Parkstände  ist entsprechend ledig-
lich das Halten zum Ein -  und Aussteigen sowie Be -  und Entladen erlaubt. Hierbei  
kommt es allerdings häufig zu längeren Aufenthalten . Insbesondere im Marktbereich 
werden dafür regelmäßig  auch die Gehwegflächen im Seitenraum sowie die Eck-  und 
Randbereiche  der zentralen Platzfläche genutzt .  
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Abb. 20 erhobene Falschparker  

Kartengrundlage:  eigende Darstellung basierend auf © OpenStreetMap und Mitwirkende, 
CC-BY-SA (bearbeitet) http://www.openstreetmap.org/  

Abseits des M arktes decken sich die vorrangig von Falschparkern betroffenen Ab-
schnitte mit den Bereichen , in denen insgesamt eine hohe Parkraumnachfrage zu 
verzeichnen ist.  Dies betrifft beispielsweise die westliche Kirchstraße , die Straßen-
abschnitte nördlich der Christuskirche  sowie auch die Parkierungsflächen auf dem 
Neumarkt sowie am Rammenauer Weg.  

Insbesondere in den schmalen, historisch geprägten Straßen  (z. B.  Bautzner Straße , 
Kirchstraße, Kirchgasse ) ergeben sich durch das Parken außerhalb der gekennzeich-
neten Flächen teilweise Probleme. Das Vorbeifahren sowie Abbiegen kann mitunter 
durch Ver -  und Entsorgungsfahrzeuge nur unter Benutzung der Seitenbereiche er-
folgen. Vereinzelt trägt dabei auch eine unz ureichende Ausweisung der Parkstände  
zu den entsprechenden Konflikten bei.  

3.3 Öffentlicher Personenverkehr  

3.3.1 Regionale und überregionale Anbindung  

Die Stadt Bischofswerda ist mit de m Bahnhof  ʸGȒˈǉȐɿȊˈ̷ǪʿǜƖʺ unmittelbar an das 
Schienennetz angeschlossen. Hier verkehren folgende Regionalexpress -  bzw. Regi-
onalbahnlinien:  
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RE 1 (Dresden) Ȁ Bischofswerda Ȁ Bautzen Ȁ Löbau Ȁ Görlitz  
(stündlich Mo -Sa sowie alle 2 Std. sonntags) 

RE 2 Dresden Ȁ Bischofswerda Ȁ Ebersbach Ȁ Zittau  
(alle 2 Std. Mo-Sa) 

RB 60 (Dresden) Ȁ Bischofswerda Ȁ Bautzen Ȁ Löbau Ȁ Görlitz  
(stündlich Mo -Fr sowie alle 2 Std. samstags und sonntags)  

RB 61  Dresden Ȁ Bischofswerda Ȁ Ebersbach Ȁ Zittau  
(alle 2 Std. Mo-Sa) 

Durch die jeweils zeitversetzten Abfahrtszeiten zwischen Regional express und Regi-
onalbahn ergibt sich in und aus Richtung Dresden und Görlitz jeweils etwa alle halbe 
Stunde eine Fahrtmöglichkeit. In und aus Fahrtrichtung Zittau verkehren die jeweils 
alle zwei Stunden abfahrenden Regionalexpress -  und Regionalbahnlinien e benfalls 
zeitversetzt. Darüber hinaus erfolgen regelmäßige grenzüberschreitende Fahrten 
ins polnische Zgorzelec sowie ins tschechische Liberec / Reichenberg.  

Von den Regionalbahnlinien wird im Stadtgebiet Bischofswerda zusätzlich der Hal-
ȚǪʟ˿ɫȖȚ ʸŴǪȒǉȖǪʿˈǜɿʿȊ ʢŁƖǉȐˈʤʺ ƻǪǜȒǪɫȚǔ  

In Summe ist durch das bestehende SPNV -Angebot eine gute Anbindung der beiden 
benachbarten Oberzentren Dresden und Bautzen gewährleistet. Negativ ist jedoch 
die fehlende Flexibilität aufgrund der bisher nicht erfolgten Elektrifizierun g der 
Bahnstrecke Dresden Ȁ Görlitz.   

 

Hinweis für die nachfolgenden Betrachtungen:  

Die Bestandsanalysen zum ÖPNV basieren auf dem Fahrplan 2021 / 2022.  

Im Zuge der Projektbearbeitung erfolgte n zum Fahrplanwechsel am 11.12.2022 be-
reits eine Neustrukturierung des Stadtverkehrs sowie verschiedene Anpassungen im 
Regionalverkehr im Bereich Bischofswerda. Mit der Bündelung des bis dato aus drei 
Linien bestehenden Stadtverkehrsangebotes in einer regel mäßig verkehrenden 
Stadtbuslinie ist nunmehr ein Taktfahrplan mit Bahnanschlüssen entstanden. Weg-
fallende Angebote in den Ortsteilen wurden größtenteils durch zusätzliche Fahrten 
im Regionalverkehr kompensiert. Für den Ortsteil Pickau ist die direkte Anbin dung 
an den Stadtbusverkehr allerdings weggefallen . 

Insgesamt sorgen die vorgenommenen Änderungen jedoch für eine deutliche Ver-
besserung des ÖPNV-Angebotes in der Stadt Bischofswerda und berücksichtigen 
bereits eine Vielzahl der Handlungsempfehlungen des V EP-Entwurfes. Allerdings 
enthält das Handlungskonzept verschiedene weiterführende Vorschläge zur Opti-
mierung des ÖPNV  (siehe Kapitel 7.3), für welch e jedoch teilweise erst die infrastruk-
turellen bzw. finanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen sind.  
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Abb. 21 Liniennetzplan Stand 01.01.2022  

Datenquelle: (ZVON, 2022) 

Ausgehend vom unmittelbar am Bahn hof Bischofswerda liegenden ZOB bildet die 
Stadt auch einen wichtigen Verknüpfungspunkt für den Regionalbusverkehr. Insge-
samt 14 Regionalbuslinien  werden hier mit dem SPNV verknüpft . Mit den PlusBus -
Linien +520 (Dresden (Johannstadt) -  Radeberg -  Großröhrs dorf -  Bretnig Ȁ 






































































































































































































































































































